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Einleitung

A. Einführung

Die Überweisung war mit rund 6,5 Milliarden Transaktionen mit einem Gesamt-
wert von ca. 51,5 Billionen Euro im Jahr 2018 das wertmäßig am stärksten ge-
nutzte Zahlungsinstrument.1 Diese herausgehobene Stellung im Zahlungsver-
kehr hat die Überweisung jedoch erst durch die Verbreitung der Computertech-
nik im Bankenverkehr insbesondere seit Mitte der 1970er-Jahre erlangt; davor 
war die Zahlung durch Scheck oder Wechsel stärker verbreitet.2

Trotz der heutigen Bedeutung als Zahlungsinstrument war die Überweisung 
deshalb eine lange Zeit weder in Deutschland noch in anderen Ländern im ge-
setzgeberischen Fokus. Doch mit der immer weiter zunehmenden Nutzung der 
Überweisung im Zahlungsverkehr sah man in vielen Staaten das geltende Recht 
– insbesondere im grenzüberschreitenden Kontext – als inadäquat an.3 Zum ei-
nen hatte man Bedenken, dass die teilweise unklare Rechtslage insbesondere zu 
einer Beeinträchtigung der Verlässlichkeit dieses bargeldlosen Zahlungsinstru-
ments für den Endkunden führen würde; zum anderen befürchtete man aber auch 
unangemessen große Haftungsgefahren für die Bankenwirtschaft.4

1 Zahlungsverkehrs- und Wertpapierabwicklungsstatistiken in Deutschland 2014–2018 
(Stand: September 2018), Tabellen 6a und 7a, abrufbar unter: <https://www.bundesbank.de/de/
statistiken/banken-und-andere-finanzielle-unternehmen/zahlungsverkehr/publikationen- 
773614>. Transaktionsbezogen ist die Lastschrift das am stärksten genutzte Zahlungsinstru-
ment.

2 Vgl. nur UNCITRAL-ModellG Explanatory Note 2 f.; Murray, in: Blaurock (Hrsg.), Das 
Recht der grenzüberschreitenden Überweisung, S.  98.

3 Hierzu für die USA vgl. nur §  4A-102 UCC, Comm.; Davis, 42 Ala. L. Rev. 823 (1991), 
823 betreffend Art.  4A UCC und für die EU Arndt, Das Interbankenverhältnis im Überwei-
sungsrecht, S.  113; Grundmann, WM 2000, 2269 betreffend die Überweisungsrichtlinie (hierzu 
nachfolgend Fn.  5).

4 Vgl. nur Davis, 42 Ala. L. Rev. 823 (1991), 823 sowie Arndt, Das Interbankenverhältnis 
im Überweisungsrecht, S.  113; Grundmann, WM 2000, 2269; Murray, in: Blaurock (Hrsg.), 
Das Recht der grenzüberschreitenden Überweisung, S.  99 f.; Troberg/Schwimann, in: Blaurock 
(Hrsg.), Das Recht der grenzüberschreitenden Überweisung, S.  73 ff. Vgl. hierzu auch die Dis-
kussion zum US-amerikanischen Recht nach der Entscheidung in Evra Corp. v. Swiss Bank 
Corp. S.  60 Fn.  259.
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Zunächst wurden aufgrund dieser Bedenken Ende der 1980er-Jahre die „Uni-
form Law Commission“ und das „American Law Institute“ in den USA aktiv. 
Deren Bemühungen mündeten schließlich 1989 in Art.  4A UCC, der inzwischen 
von allen US-amerikanischen Bundesstaaten und dem „District of Columbia“ 
umgesetzt wurde. Fünf Jahre später, im Jahr 1994, verabschiedete die United 
Nations Commission On International Trade Law (UNCITRAL) das „Model 
Law On International Credit Transfers“5, welches maßgeblich durch vorgenann-
ten Art.  4A UCC beeinflusst, aber mit diesem nicht identisch ist.

Um auch im europäischen Binnenmarkt Überweisungen billiger, schneller und 
verlässlicher zu machen,6 wurde 1997 durch die damalige Europäische Gemein-
schaft die Überweisungsrichtlinie (ÜRL)7 verabschiedet. Diese wurde inzwi-
schen durch die Zahlungsdiensterichtlinien ersetzt. Die zweite Zahlungsdienste-
richtlinie (ZDR II) vom 25.11.2015 erfasst nunmehr grundsätzlich auch Über-
weisungen in oder aus Drittstaaten, wobei die Beantwortung wichtiger 
zivilrechtlicher Haftungsfragen weiterhin dem nationalen Gesetzgeber überant-
wortet wird.8 In Deutschland sind die umgesetzten zivilrechtlichen Regelungen 
größtenteils mit Wirkung zum 13.01.2018 in Kraft getreten.9

Die rechtliche Struktur von Überweisungen setzt den vorgenannten Bemühun-
gen der einzelnen Gesetzgeber jedoch von Anfang an enge Grenzen. Strukturell 
bestehen Überweisungen nämlich aus einzelnen bilateralen Rechtsverhältnissen 
zwischen den eine Überweisung ausführenden Banken beziehungsweise ihren 
Kunden.10 „Traditionell“ werden diese einzelnen Überweisungsverhältnisse kol-
lisionsrechtlich gesondert angeknüpft; das heißt, dass für jedes Überweisungs-
verhältnis das anwendbare Recht gesondert zu ermitteln ist.11 Unter Umständen 
kann deshalb eine Vielzahl von Rechtsordnungen bei einem einzigen Überwei-
sungsvorgang Bedeutung erlangen.

Durch die vorgenannten gesetzgeberischen Aktivitäten ist für viele Überwei-
sungsvorgänge die frühere Rechtszersplitterung innerhalb der jeweiligen Gel-
tungsbereiche der Rechtsakte (teilweise) beseitigt. Soll nun jedoch beispielswei-
se eine Überweisung durch eine in Deutschland ansässige Bank zu einer in den 
USA ansässigen Bank getätigt werden, finden mit den umgesetzten Vorschriften 

5 Das UNCITRAL-Modellgesetz ist abrufbar unter <https://uncitral.un.org/en/texts/pay 
ments/modellaw/credit_transfers>. Zum Modellgesetz noch unten S. 70 ff.

6 Grundmann, WM 2000, 2269.
7 Richtlinie 97/5/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 27.01.1997 über 

grenzüberschreitende Überweisungen, ABl. Nr. L 047 vom 14.02.1997, S.  25 ff.
8 Hierzu noch unten S. 15 ff.
9 Art.  15 des Gesetzes zur Umsetzung der Zweiten Zahlungsdiensterichtlinie, BGBl. 2017 I 

48 S.  2446 ff. Vgl. auch Art.  229 §  45 EGBGB.
10 Hierzu noch unten S. 7 ff.
11 Hierzu noch unten S. 135 ff.
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der ZDR II und von Art.  4A UCC – bei traditioneller kollisionsrechtlicher An-
knüpfung – aber höchstwahrscheinlich wieder zumindest zwei unterschiedliche 
Regelungsregime auf den Überweisungsvorgang Anwendung; gegebenenfalls 
erlangen sogar weitere Rechtsordnungen Relevanz.

Durch diese, auch heute noch bestehende Rechtszersplitterung können Kon-
flikte, das heißt Normenwidersprüche, zwischen den Regelungsmodellen der an-
wendbaren Rechtsordnungen bei einem Überweisungsvorgang auftreten. Es 
wurde und wird insofern sogar teilweise befürchtet, dass diese Konflikte mittels 
traditioneller kollisionsrechtlicher Methodik nicht zu lösen seien.

Die vorliegende Arbeit ist deshalb dem Ziel gewidmet, zu untersuchen, ob und 
in welchen Fällen Normenwidersprüche bei einem fehlerhaft ausgeführten Über-
weisungsvorgang entstehen können und wie mit gegebenenfalls auftretenden 
Normenwidersprüchen kollisionsrechtlich umgegangen werden kann. Ein ganz 
besonderes Augenmerk liegt hierbei auf der Untersuchung der Möglichkeit der 
Bildung eines „einheitlichen Überweisungsstatuts“, mittels dem Normenwider-
sprüche von vornherein vermieden werden. Bei der Bildung eines einheitlichen 
Überweisungsstatuts wird für den gesamten Überweisungsvorgang ein einziges 
Statut gebildet, also grundsätzlich auf sämtliche bilateralen Überweisungsver-
hältnisse, aus denen der Überweisungsvorgang besteht, dasselbe Recht angewen-
det. In Deutschland möchte ein Teil der Literatur dieses Resultat mittels der 
„Lehre von der akzessorischen Anknüpfung“ verwirklichen. Untersucht werden 
jedoch auch ausländische Ansätze zur Bildung eines einheitlichen Überwei-
sungsstatuts. Ein ganz besonderer Schwerpunkt dieser Arbeit liegt sodann darauf, 
zu untersuchen, ob die Bildung eines einheitlichen Überweisungsstatuts im Kol-
lisionsrecht erforderlich oder zumindest angemessen und interessengerecht ist.

B. Gang der Untersuchung

Im ersten Kapitel dieser Arbeit werden die materiellen Regelungen des Überwei-
sungsrechts verschiedener Rechtsordnungen dargestellt – angefangen mit der 
deutschen Rechtsordnung, wobei hier insbesondere die Rechtslage nach Umset-
zung der ZDR II im Fokus steht. Weiterhin wird das französische und englische 
drittstaatenbezogene Überweisungsrecht, also betreffend Überweisungen in oder 
aus Drittstaaten, untersucht. Hierbei wird teilweise noch der Zustand vor Umset-
zung der ZDR II in den Blick genommen, soweit die Rechtslage nach Umsetzung 
der ZDR II betreffend drittstaatenbezogene Überweisungen noch nicht gesichert 
ermittelt werden kann. Zudem ist zur Untersuchung möglicher Normenkonflikte 
der Rechtszustand vor der (teilweisen) Rechtsvereinheitlichung für grenzüber-
schreitende Überweisungen mit Drittstaaten von besonderer Bedeutung. Schließ-
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lich wird das Regelungsmodell des US-amerikanischen Art.  4A UCC und des 
UNCITRAL-Modellgesetzes dargestellt.

Im zweiten Kapitel wird das Augenmerk auf die Rationalisierung des Über-
weisungsverkehrs und deren Auswirkungen auf die zuvor dargestellten rechtli-
chen Grundstrukturen des Überweisungsverkehrs gerichtet. Zu den Rationalisie-
rungsmaßnahmen gehört insbesondere die zentralisierte Abwicklung des Über-
weisungsverkehrs über Zahlungssysteme, wie es sie innerhalb Europas 
beispielsweise mit TARGET2 oder EURO1 und in den USA insbesondere mit 
CHIPS und Fedwire gibt. Schließlich werden die Bedeutung der SEPA mit den 
SEPA-Rulebooks und die Bedeutung sonstiger Rahmenverträge am Beispiel von 
SWIFT aufgezeigt.

Im dritten Kapitel werden die kollisionsrechtlichen Grundlagen von grenz-
überschreitenden Überweisungen dargestellt.

Zunächst steht hierbei der herkömmliche Überweisungsverkehr unter aus-
schließlichem Einsatz von Korrespondenzbanken im Fokus. Es werden insbe-
sondere die gegen das Anknüpfungsmoment der charakteristischen Leistung im 
speziellen Kontext des (grenzüberschreitenden) Überweisungsverkehrs vorge-
brachten Argumente kritisch untersucht. Im Anschluss wird die zum deutschen 
Recht entwickelte „Lehre vom Netzvertrag“ einer kollisionsrechtlichen Würdi-
gung unterzogen und ermittelt, ob durch dieses sachrechtliche Institut eine kolli-
sionsrechtliche Vereinheitlichung des anwendbaren Rechts erreicht werden kann.

Abschließend werden die kollisionsrechtlichen Besonderheiten bei der Ver-
wendung von Zahlungssystemen dargestellt und die Bedeutung einer Rechts-
wahl in „Interbankenabkommen“ (an den Beispielen SEPA-Rulebook und 
SWIFT) auf die Ermittlung des anwendbaren Rechts betreffend die einzelnen 
Überweisungsverhältnisse untersucht.

Im vierten Kapitel werden auf Grundlage der bisherigen Untersuchung zu den 
nationalen Regelungsmodellen im Überweisungsrecht und auf Grundlage der 
gesonderten kollisionsrechtlichen Anknüpfung die Situationen herausgearbeitet, 
in denen es im Falle fehlerhafter Ausführung von grenzüberschreitenden Über-
weisungen zu Normenwidersprüchen zwischen den verschiedenen auf die ein-
zelnen Rechtsverhältnisse innerhalb des Überweisungsvorgangs anwendbaren 
Rechtsordnungen kommen kann. Es geht insbesondere darum, Situationen zu 
identifizieren, in denen es aufgrund des Zusammenspiels verschiedener Rechts-
ordnungen zu einem Ergebnis kommen kann, welches keine der im Einzelfall 
anwendbaren Rechtsordnungen – für sich selbst betrachtet – vorsieht. In der Sa-
che wird der Schwerpunkt der Untersuchung auf die Erstattungspflicht hinsicht-
lich des Überweisungsbetrags bei Nichtvollendung des Überweisungsvorgangs 
und auf eine etwaige Ersatzpflicht bei Mangelfolgeschäden gelegt. Anweisungs-
fehler durch den Bankkunden selbst werden nicht untersucht.
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Im fünften Kapitel werden sodann die Ansätze hinsichtlich eines einheitlichen 
Überweisungsstatuts für den gesamten Überweisungsvorgang, mit denen die 
vorstehend aufgezeigten Problemlagen von vornherein vermieden werden, dar-
gestellt und kritisch gewürdigt.

Ausgangpunkt der Untersuchung bildet das Regelungsmodell des US-ameri-
kanischen §  4A-507 (c) UCC. Nach dieser Vorschrift unterliegt aus US-amerika-
nischer Perspektive unter bestimmten Voraussetzungen der gesamte Überwei-
sungsvorgang dem durch ein Zahlungssystem gewählten Recht. Diese Regelung 
ist die derzeit einzige gesetzte Kollisionsnorm, die ausdrücklich ein einheitliches 
Überweisungsstatut anordnet. Sie bildet daher den inhaltlichen Schwerpunkt die-
ses Teils der Arbeit. Abschließend wird jedoch auch die kollisionsrechtliche Re-
gelung des UNCITRAL-Modellgesetzes, welches maßgeblich durch Art.  4A 
UCC beeinflusst ist, dargestellt, da insofern verbreitet angenommen wird, dass 
auch das UNCITRAL-Modellgesetz ein einheitliches Überweisungsstatut vor-
sieht.

Schließlich wird der Vorschlag einer „akzessorischen Anknüpfung“ im euro-
päischen internationalen Überweisungsrecht dargestellt. Hierzu wird zunächst 
auf den Begriff und die Grundlagen der akzessorischen Anknüpfung eingegan-
gen. Im Anschluss daran setzt sich die Arbeit kritisch mit den – spezifisch im 
überweisungsrechtlichen Kontext vorgebrachten – Argumenten, das heißt kolli-
sionsrechtlichen Interessen, für eine akzessorische Anknüpfung auseinander. Da 
es bei der akzessorischen Anknüpfung erforderlich ist, einen Hauptvertrag zu 
bestimmen, an den die übrigen Verträge in der Überweisungskette anknüpfen, 
wird anschließend untersucht, nach welcher Methodik die Vertreter einer akzes-
sorischen Anknüpfung im Überweisungsrecht diesen Hauptvertrag ermitteln. 
Schließlich werden die Argumente, die gegen eine akzessorische Anknüpfung im 
internationalen Überweisungsrecht sprechen, entwickelt.

Im sechsten Kapitel werden die bereits im vierten Kapitel dargestellten Prob-
lemlagen erneut aufgegriffen und es wird untersucht, inwiefern diese einer Lö-
sung im Sinne eines nachträglichen korrigierenden Eingriffs bedürfen bezie-
hungsweise wie diese Lösung auf Grundlage traditioneller kollisionsrechtlicher 
Methodik erfolgen könnte.

Im siebten Kapitel werden die Ergebnisse dieser Arbeit noch einmal zusam-
mengefasst. Es erfolgt eine abschließende Würdigung der kollisionsrechtlichen 
Problemlagen im grenzüberschreitenden Überweisungsverkehr.





1. Kapitel

Grundstrukturen des Überweisungsverkehrs

A. Das Korrespondenzbankensystem

Die Teilnahme am Überweisungsverkehr setzt grundsätzlich voraus, dass sowohl 
der Überweisende als auch der Überweisungsempfänger ein (Giro-)Konto bei 
einer Bank unterhalten. Strukturell kann zwischen Überweisungsvorgängen un-
terschieden werden, bei denen der Überweisende und der Überweisungsempfän-
ger ihr Konto bei derselben Bank haben, und solchen, bei denen sie ihre Konten 
bei zwei verschiedenen Banken haben.

Haben der Überweisende und der Überweisungsempfänger ihr Konto bei der-
selben Bank, handelt es sich um eine „innerbetriebliche“ Überweisung.1 Werden 
die Konten bei derselben Filiale geführt, liegt eine sogenannte „Hausüberwei-
sung“ vor.2 Führen hingegen (rechtlich unselbständige) Filialen derselben Bank 
die Konten, spricht man von einer „Filialüberweisung“.3 Aus rechtlicher Per-
spektive können bei einer innerbetrieblichen Überweisung grundsätzlich drei 
voneinander zu unterscheidende Rechtsverhältnisse identifiziert werden: Der 
rechtliche Grund der Überweisung liegt regelmäßig im sogenannten „Valutaver-
hältnis“ zwischen dem Überweisenden und dem Überweisungsempfänger be-
gründet.4 Für die nachfolgende Untersuchung wird vom Regelfall ausgegangen, 

1 Wahlers, Zahlungssysteme, S.  74. Im angloamerikanischen Raum „in-house“ transfer 
(Burrows, English Private Law, Rn.  14.95; Ellinger/Lomnicka/Hare, Ellinger’s Modern Bank-
ing Law, S.  564) oder auch „book transfer“ (Art.  4A UCC, Prefatory note; Hene, Consumer Fin. 
L.Q. Rep.  331 (2010), 333) genannt.

2 Staub/Canaris, Bankvertragsrecht I, Rn.  309; MünchKomm/Herresthal, Giroverhältnis 
Rn.  A 105; Mayen, in: Schimansky u. a. (Hrsg.), Bankrechts-Handbuch, §  46 Rn.  5; Möschel, 
AcP 186 (1986), 187, 193; Werner, in: Kümpel u. a. (Hrsg.), Bank- und Kapitalmarktrecht, 
Rn.  4.11; Rose, Zugangserzwingung zu Zahlungsverkehrsnetzen, S.  30; Vollrath, Die Endgül-
tigkeit bargeldloser Zahlungen, S.  9.

3 MünchKomm/Herresthal, Giroverhältnis Rn.  A 105; Schlegelberger/Hefermehl, Anh. 
§  365 HGB Rn.  45; Werner, in: Kümpel u. a. (Hrsg.), Bank- und Kapitalmarktrecht, Rn.  4.11; 
Mayen, in: Schimansky u. a. (Hrsg.), Bankrechts-Handbuch, §  46 Rn.  6. Wenn allerdings nur 
eine zentrale Buchungsstelle des Zahlungsdienstleisters für den innerbetrieblichen Zahlungs-
verkehr zuständig ist, ergibt sich kein Unterschied zu einer Hausüberweisung.

4 Arndt, Das Interbankenverhältnis im Überweisungsrecht, S.  314; MünchKomm/Casper, 
Vor §  675c BGB Rn.  13; Tonner/Krüger, Bankrecht, §  12 Rn.  4; Mayen, in: Schimansky u. a. 
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dass die Überweisung der Tilgung einer Forderung aus dem Valutaverhältnis 
dient. Vom Valutaverhältnis ist das „Deckungsverhältnis“ zwischen dem Über-
weisenden und der Bank zu unterscheiden,5 welches meist durch einen Girover-
trag begründet wird (aufgrund der Vereinheitlichung des Zahlungsdiensterechts 
der EU bei Verbrauchern nun auch verallgemeinert als „Zahlungsdiensterahmen-
vertrag“ bezeichnet)6.7 Komplementiert wird das „Dreieck“ zwischen Bank, 
Überweisendem und Überweisungsempfänger durch das „Inkassoverhältnis“ 
zwischen dem Überweisungsempfänger und der Bank. Auch dem Inkassover-
hältnis liegt grundsätzlich ein Girovertrag zu Grunde.8 Rechtstatsächlich wird 
bei einer innerbetrieblichen Überweisung die Überweisung durch eine „betrieb-
sinterne“ Umbuchung des Bankguthabens ausgeführt.9 Der Unterschied zwi-
schen einer Haus- und einer Filialüberweisung besteht grundsätzlich nur aus 
bankbetrieblicher Sicht. Dieser liegt in der Anzahl der involvierten (internen) 
Buchungsstellen begründet; während bei der Hausüberweisung lediglich eine 
Buchungsstelle eingeschaltet wird, sind es bei der Filialüberweisung mindestens 
zwei.10 Sowohl bei einer Haus- als auch bei einer Filialüberweisung „verlässt“ 
die Überweisung jedoch nicht die rechtliche Sphäre der (ausführenden) Bank. 
Aus rechtlicher Sicht besteht somit kein Unterschied zwischen der Haus- und der 
Filialüberweisung.11 Im Folgenden wird deshalb allgemein der Begriff „innerbe-
triebliche“ Überweisung als Überbegriff für die Haus- und Filialüberweisung 
verwendet.

(Hrsg.), Bankrechts-Handbuch, §  46 Rn.  20. Keinesfalls ist die Existenz eines Valutaverhältnis-
ses zwingend notwendig. Ein Valutaverhältnis existiert beispielsweise nicht, wenn der Über-
weisende nur Geld zwischen eigenen Konten transferiert.

5 Arndt, Das Interbankenverhältnis im Überweisungsrecht, S.  314; Mayen, in: Schimansky 
u. a. (Hrsg.), Bankrechts-Handbuch, §  46 Rn.  20; Tonner/Krüger, Bankrecht, §  13 Rn.  8.

6 Hierzu unten S. 22.
7 Vgl. Tonner/Krüger, Bankrecht, §  13 Rn.  8. Siehe zum Girovertrag S. 12 ff.
8 Arndt, Das Interbankenverhältnis im Überweisungsrecht, S.  314 f.; Mayen, in: Schimans-

ky u. a. (Hrsg.), Bankrechts-Handbuch, §  46 Rn.  20; Tonner/Krüger, Bankrecht, §  13 Rn.  8.
9 BGH 30.11.1951, NJW 1952, 499; Tonner/Krüger, Bankrecht, §  13 Rn.  7; Werner, in: 

Kümpel u. a. (Hrsg.), Bank- und Kapitalmarktrecht, Rn.  4.11; MünchKomm/Herresthal, Giro-
verhältnis Rn.  A 105; Rose, Zugangserzwingung zu Zahlungsverkehrsnetzen, S.  30; Schoele, 
Das Recht der Überweisung, S.  187. Vgl. auch Burrows, English Private Law, Rn.  14.95. Zur 
rechtlichen Bedeutung des Buchungsakts, vgl. unten S.  29, 35.

10 Zwingend ist dies bei Einschaltung von Filialen eines einzigen Zahlungsdienstleisters 
jedoch nicht. Auch dann kann die Überweisung nur durch die Einschaltung einer einzigen 
zentralen Buchungsstelle innerhalb des Zahlungsdienstleisters ausgeführt werden. Dann liegt 
aus betriebswirtschaftlicher Sicht eine Hausüberweisung vor.

11 Werner, in: Kümpel u. a. (Hrsg.), Bank- und Kapitalmarktrecht, Rn.  4.11; auch BGH 
30.11.1951, NJW 1952, 499.
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In den allermeisten Fällen haben der Überweisende und der Überweisungs-
empfänger ihre Konten jedoch bei zwei verschiedenen, rechtlich selbständigen 
Banken. Eine Überweisung wird dann im „außerbetrieblichen“ Überweisungs-
verkehr bewirkt.12 Zur Ausführung der Überweisung ist dann grundsätzlich er-
forderlich, dass beide Banken in einer „Korrespondenzbeziehung“,13 also wiede-
rum in einer Girobeziehung zueinander stehen.14 Die im Abschnitt zum innerbe-
trieblichen Überweisungsverkehr beschriebenen Rechtsverhältnisse werden 
durch dieses „Interbankenverhältnis“ ergänzt.15 Bei einer außerbetrieblichen 
Überweisung kann die Überweisung – im Interbankenverhältnis – durch eine 
Belastung des Kontos der Bank des Überweisenden oder durch eine Gutschrift 
auf dem Konto der Bank des Empfängers durchgeführt werden. Auf diese Weise 
wird der Bank des Überweisungsempfängers der Überweisungsbetrag – insofern 
wird auch der Begriff der „Deckung“ verwendet – zur Gutschrift auf dem Emp-
fängerkonto verschafft.16 Besteht hingegen zwischen der Bank des Überweisen-
den und der Bank des Überweisungsempfängers keine Girobeziehung, müssen 
grundsätzlich eine weitere oder mehrere weitere Banken in entsprechender Wei-
se zwischengeschaltet werden, sodass vom Überweisenden bis hin zum Über-
weisungsempfänger eine durchgehende „Kette“ girovertraglich miteinander ver-

12 Arndt, Das Interbankenverhältnis im Überweisungsrecht, S.  19; Staub/Canaris, Bankver-
tragsrecht I, Rn.  309; Schlegelberger/Hefermehl, Anh. §  365 HGB Rn.  46; Mayen, in: Schim-
ansky u. a. (Hrsg.), Bankrechts-Handbuch, §  46 Rn.  6; Schröter, ZHR 151 (1987), 118, 122; 
auch als institutsübergreifender Zahlungs-/Überweisungsverkehr bezeichnet, Werner, in: Küm-
pel u. a. (Hrsg.), Bank- und Kapitalmarktrecht, Rn.  4.12. Im anglo-amerikanischen Raum „in-
ter-bank“ transfer genannt, siehe Burrows, English Private Law, Rn.  14.95; Ellinger/Lomnicka/
Hare, Ellinger’s Modern Banking Law, S.  564.

13 Staub/Canaris, Bankvertragsrecht I, Rn.  309 f.; Mayen, in: Schimansky u. a. (Hrsg.), 
Bankrechts-Handbuch, §  48 Rn.  10; Riedl, Der bankbetriebliche Zahlungsverkehr, S.  13, vgl. 
auch Büschgen, Bankbetriebslehre, S.  420; Hadding/Häuser/Haug, in: Schimansky u. a. 
(Hrsg.), Bankrechts-Handbuch, §  51a Rn.  1. Im aufgezeigten Fall werden die beiden Zahlungs-
dienstleister auch als „Korrespondenten“ voneinander bezeichnet. Im beschriebenen Fall sind 
sie sogar sog. „A-Korrespondenten“. „B-Korrespondenten“ sind dahingegen solche Zahlungs-
dienstleister zwischen denen keine Kontoverbindung besteht, die jedoch eine Agenturvereinba-
rung miteinander abgeschlossen haben. In dieser Vereinbarung können Kreditlinien oder allge-
mein Bestimmungen enthalten sein, wann eine Überweisung auszuführen ist. Siehe hierzu 
Etzkorn, Elektronischer Zahlungsverkehr durch S.W.I.F.T., S.  7.

14 Staub/Canaris, Bankvertragsrecht I, Rn.  387; Etzkorn, Elektronischer Zahlungsverkehr 
durch S.W.I.F.T., S.  39; Werner, WM 2014, 243, 247.

15 Auch „Interbankenverhältnis“ genannt, vgl. Arndt, Das Interbankenverhältnis im Über-
weisungsrecht, S.  234. Siehe auch Staub/Canaris, Bankvertragsrecht I, Rn.  385; MünchKomm/
Casper, Vor §  675c BGB Rn.  13; Hadding/Häuser/Haug, in: Schimansky u. a. (Hrsg.), Bank-
rechts-Handbuch, §  51a Rn.  1; Mayen, in: Schimansky u. a. (Hrsg.), Bankrechts-Handbuch, 
§  46 Rn.  20; Tonner/Krüger, Bankrecht, §  13 Rn.  8.

16 Vgl. nur Staub/Canaris, Bankvertragsrecht I, Rn.  309.
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bundener Banken entsteht;17 eine solche Überweisung wird deshalb auch als 
„mehrgliedrig“18 oder als „Kettenüberweisung“19 bezeichnet. Der Überwei-
sungsauftrag (und die zur Ausführung erforderliche Deckung) werden von Bank 
zu Bank über die Korrespondenzbeziehungen bis zur Bank des Überweisungs-
empfängers „weitergereicht“.20 Diese schreibt ihn wiederum durch Umbuchung 
dem Überweisungsempfänger gut.

17 Bettschart, Virement en chaîne et assignation bancaire, S.  235; Langenbucher, in: Lan-
genbucher u. a. (Hrsg.), Zahlungsverkehr, §  7 Rn.  1; Ebenroth/Boujong/Joost/Strohn/Grund-
mann, vor §  675c BGB Rn.  II 29; Giovanoli, in: Norton u. a. (Hrsg.), Cross-border Electronic 
Banking, S.  206; Hüffer, ZHR 151 (1987), 93, 98; Tonner/Krüger, Bankrecht, §  13 Rn.  7. Vgl. 
auch Arndt, Das Interbankenverhältnis im Überweisungsrecht, S.  29; Heermann, KritV 89 
(2006), 173, 177; Meyer-Cording, Das Recht der Banküberweisung, S.  74.

18 Dem Begriff des „mehrgliedrigen Überweisungsverkehrs“ wird jedoch nicht das soeben 
aufgezeigte Begriffsverständnis beigelegt. Dies hat wohl damit zu tun hat, dass die Überwei-
sung an der Schnittstelle zweier Forschungsgebiete liegt. So wird in der Bankbetriebswirtschaft 
schon dann von einer mehrgliedrigen Überweisung gesprochen, wenn mehrere Buchungsstel-
len in den Überweisungsvorgang eingeschaltet sind (wie z. B. auch bei der Filialüberweisung). 
Für rechtswissenschaftliche Fragestellungen ist eine derartige Differenzierung jedoch weniger 
geeignet, da sich aus rechtlicher Sicht die Filial- von der Hausüberweisung nicht unterscheidet 
(hierzu oben S. 8). Dennoch wird teilweise das vorstehende bankbetriebswirtschaftliche 
Begriffsverständnis auch für den rechtswissenschaftlichen Diskurs übernommen, so Staub/
Canaris, Bankvertragsrecht I, Rn.  385; auch Mayen, in: Schimansky u. a. (Hrsg.), Bank-
rechts-Handbuch, §  46 Rn.  6; Wahlers, Zahlungssysteme, S.  74 Fn.  3). Von anderen Autoren 
wird der Begriff der „mehrgliedrigen Überweisung“ jedoch synonym zur außerbetrieblichen 
Überweisung verstanden (Bischoff, SZIER 1993, 285, 288; Stille, Europäische Prinzipien bei 
der rechtlichen Behandlung von Banküberweisungen, S.  25; Tonner/Krüger, Bankrecht, §  12 
Rn.  4; Vollrath, Die Endgültigkeit bargeldloser Zahlungen, S.  9). Wieder andere Autoren ver-
stehen unter mehrgliedrigen Überweisungen solche, die unter Einschaltung mindestens einer 
zwischengeschalteten Bank erfolgen, sodass insgesamt mindestens drei Banken in den Über-
weisungsvorgang involviert sind (vgl. Einsele, AcP 199 (1999), 145, 147; Bamberger/Roth/
Hau/Poseck/Schmalenbach, §  675f BGB Rn.  30; Palandt/Sprau, §  675f BGB Rn.  39; vgl. auch 
Schwintowski, in: Schwintowski (Hrsg.), Bankrecht, §  8 Rn.  8). Das letztgenannte Begriffsver-
ständnis legt das für den Zweck der vorliegenden Untersuchung geeignetste Differenzierungs-
kriterium zugrunde, weshalb ihm gefolgt wird.

19 Arndt, Das Interbankenverhältnis im Überweisungsrecht, S.  79; Bischoff, SZIER 1993, 
285, 288; Hadding/Häuser/Haug, in: Schimansky u. a. (Hrsg.), Bankrechts-Handbuch, §  51a 
Rn.  1; Werner, in: Kümpel u. a. (Hrsg.), Bank- und Kapitalmarktrecht, Rn.  4.12; Rose, Zu-
gangserzwingung zu Zahlungsverkehrsnetzen, S.  30; Palandt/Sprau, §  675f BGB Rn.  39, vgl. 
auch Möschel, AcP 186 (1986), 187, 193. Der Begriff der Kettenüberweisung wird in der vor-
liegenden Arbeit als Synonym zum „mehrgliedrigen Überweisungsverkehr“ verstanden, vgl. 
vorh. Fn. (so auch Palandt/Sprau, §  675f BGB Rn.  39).

20 Keinesfalls sollte man allerdings aufgrund der Verwendung des Begriffs der Deckung den 
Überweisungsbetrag in der rechtlichen Vorstellung „vergegenständlichen“. Zur rechtlichen 
Konstruktion dieses „Transfers“ unten S.  36.
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